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Profit darf Naturschutz nicht aushebeln
 
Zwei Grundstücke in Ziegelstein, die bislang in Besitz von 
„Immobilien Freistaat Bayern“ sind, sollen veräußer
werden. Die Grundstücke sind ehemalige Staatsforstgrundstücke  
und ökologisch höchst schützenswert, da etwa fünfzehn 150
jährige Eichen darauf stehen. 
 
„Die Planungen, hier Reihenhäuser zu errichten, kritisieren wir 
scharf. Nach Artikel 1 des 
dienen „ökologisch besonders wertvolle Grundstücke 
den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Grundsatz sollte der Freistaat auch verfolgen
Krannich-Pöhler, stadtentwicklungsp
 
„Eine Entscheidung aufgrund eines 
1935 herbeizuführen, scheint uns in diesem Fall fragwürdig. Denn 
zusätzlich zu dem Eichenbestand, der grundsätzlich unter die 
Baumschutzverordnung fällt, ist 
kategorisiert“, so Krannich-Pöhl
 
Die Stadt Nürnberg sollte in diesem Fall prüfen, welche 
Möglichkeiten es gibt, eine Änderung des Bebauungsplans zu 
erreichen um dieses ökologisch schützenswerte Grundstück zu 
sichern, wie wir auch in beiliegendem Antrag fordern
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Profit darf Naturschutz nicht aushebeln ! 

Zwei Grundstücke in Ziegelstein, die bislang in Besitz von 
„Immobilien Freistaat Bayern“ sind, sollen veräußert und bebaut 
werden. Die Grundstücke sind ehemalige Staatsforstgrundstücke  
und ökologisch höchst schützenswert, da etwa fünfzehn 150-

 

„Die Planungen, hier Reihenhäuser zu errichten, kritisieren wir 
Nach Artikel 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 

dienen „ökologisch besonders wertvolle Grundstücke [...] vorrangig 
den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege“. Diesen 
Grundsatz sollte der Freistaat auch verfolgen“, so Monika 

Pöhler, stadtentwicklungspolitische Sprecherin. 

Eine Entscheidung aufgrund eines Bebauungsplan aus dem Jahr 
herbeizuführen, scheint uns in diesem Fall fragwürdig. Denn 

zusätzlich zu dem Eichenbestand, der grundsätzlich unter die 
Baumschutzverordnung fällt, ist das Gebiet als Stadtbiotop 

Pöhler weiter. 

Die Stadt Nürnberg sollte in diesem Fall prüfen, welche 
eine Änderung des Bebauungsplans zu 

dieses ökologisch schützenswerte Grundstück zu 
in beiliegendem Antrag fordern. Doch in  
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erster Linie ist der Freistaat gefragt, weswegen die Nürnberger 
Landtagsabgeordnete der Grünen
Sachverhalt eine Anfrage vorbereitet
 
Bei Rückfragen erreichen Sie 
53217580. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Tessa Kazmeier 
Fraktionsgeschäftsführerin 
 
 
 

 

erster Linie ist der Freistaat gefragt, weswegen die Nürnberger 
Landtagsabgeordnete der Grünen, Christine Stahl, zu diesem 

vorbereitet. 

Bei Rückfragen erreichen Sie Monika Krannich-Pöhler unter 0176 


